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I. Die Formen des sozialistischen Eigentums

1. Begriff.
1 a) Art. 10 bezieht sich nicht nur auf das sozialistische Eigentum an den Produktions

mitteln einschließlich der Mittel der Zirkulation und der Distribution, sondern auf das 
sozialistische Eigentum schlechthin. Er betrifft also auch das sozialistische Eigentum an 
den Konsumtionsmitteln und an Gegenständen, die der »Nichtproduktionssphäre« ange
hören (Theater, Museen, Krankenhäuser, Sportplätze, Verwaltungsgebäude sowie deren 
Einrichtungen). Indessen beziehen sich seine Regelungen in erster Linie auf das sozialisti
sche Eigentum an den Produktionsmitteln. Sozialistisches Eigentum an Konsumtionsmit
teln und an Gegenständen der »Nichtproduktionssphäre« hat seine Grundlage im soziali
stischen Eigentum an den Produktionsmitteln.

2 b) Der Begriff »Eigentum« ist nicht sachenrechtlich im herkömmlichen Sinne ge
meint. Er bezieht sich auf jeden Vermögenswert dinglichen und schuldrechtlichen Charak
ters.

2. Art. 10 unterscheidet drei Formen des sozialistischen Eigentums:
3 a) das gesamtgesellschaftliche Volkseigentum
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